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Skat-Club „Gut - Blatt“

Rabenau-Odenhausen/ Lda.
Mitglied im Deutschen Skatverband e.V.


Satzung

des Skatclub "Gut Blatt" Rabenau-Odenhausen/ Lda.

Mitglied im Landesverband 14 in der Skatsportverbandsgruppe 35.
Mitglied im Deutschen Skatverband (DSkV) e. V.

§ 1 Name und Sitz

1.1. Der Verein führt den Namen „Skatclub „Gut Blatt“ Rabenau-Odenhausen/ Lda.“.

1.2. Sein Sitz ist in 35466 Rabenau-Odenhausen/ Lda.

§ 2 Zweck des Vereins

2.1. Der Skatclub "Gut Blatt" Rabenau-Odenhausen/ Lda. ist ein Verein zur Pflege des Skatsports.

§ 3 Mitgliedschaft

3.1. Vorraussetzung für den Erwerb einer Mitgliedschaft ist ein an den Vorstand des Clubs zu richtender schriftlicher Aufnahmeantrag. Die Mehrheit der Mitglieder entscheidet über die Aufnahme nach freiem Ermessen.

3.2. Die Mitgliedschaft endet durch den Tod, eine schriftliche Austrittserklärung oder Ausschließung. Ein Mitglied kann jederzeit seinen Austritt durch eine schriftliche Erklärung an den Vorstand anzeigen. Die Ausschließung ist zulässig, wenn das Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Clubs verletzt. Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung.
3.3. Ein Mitglied hat nach Beendigung der Mitgliedschaft keinen Anspruch mehr auf das Vereinsvermögen.
§ 4 Organe des Vereins

4.1. Organe des Vereins sind:

4.1.1. der Vorstand

4.1.2. die Mitgliederversammlung

§ 5 Der Vorstand
5.1. Die Geschäfte des Vereins werden vom Vorstand geführt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

5.1.1. 1. Vorsitzende(r)
5.1.2. 2. Vorsitzende(r)
5.1.3. Kassenwart(in)
5.1.4. stellvertretende(r) Kassenwart(in)
5.1.5. Schriftführer(in)
5.2. Die Mitglieder des Vorstandes werden in der ordentlichen Mitglieder-versammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt jedoch so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wieder-wahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig.

5.3. Die Kasse ist am Ende eines Geschäftsjahres von zwei Kassenprüfern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden, zu prüfen.

5.4. Der Vorstand kann Verpflichtungen für den Verein nur in der Weise begründen, dass die Haftung der Mitglieder auf das Vereinsvermögen beschränkt ist. Demgemäß soll in allen namens des Vereins abzuschließenden Verträge oder sonstige abzugebenden Verpflichtungserklärungen die Bestimmungen aufgenommen werden, dass die Vereinsmitglieder für die daraus entstehenden Verbindlichkeiten nur mit dem Vereinvermögen haften.
5.5. Die finanzielle Verfügbarkeit des Vorstandes für einmalige Ausgaben beschränkt sich auf maximal 500,00 €. Ausgaben, die diese Grenze überschreiten, bedürfen der Mehrheit einer Mitgliederversammlung.

§ 6 Die Mitgliederversammlung

6.1. Die Mitgliederversammlung des Vereins findet jeweils im März eines Geschäftsjahres statt. Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:

6.1.1. die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge

6.1.2. die ordnungsgemäße Kassenführung

6.1.3. die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern

6.1.4. die Wahl zweier Kassenprüfer

6.1.5. den Ausschluss von Mitgliedern

6.1.6. die Auflösung des Vereins und die Verwendung des Vereinsvermögens
6.2. Eine Jahreshauptversammlung muss mindestens alle 12 Monate durchgeführt werden. Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen einberufen werden wenn dies die Interessen des Vereins erforderlich machen oder wenn mindestens drei Mitglieder dies verlangen. Wird dem Verlangen vom Vorstand nicht entsprochen, so können die Mitglieder selbst die Mitgliederversammlung einberufen.

6.3. Die Beschlussfassung in den Mitgliederversammlungen entscheidet, soweit nicht die Satzung etwas Abweichendes bestimmt, die Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

§ 7 Vereinsvermögen

7.1. Das Vermögen des Vereins wird folgendermaßen aufgebracht:

7.1.1. durch Mitgliedsbeiträge

7.1.2. durch Spenden und Stiftungen

7.1.3. durch Einnahmen an Veranstaltungen

7.2. Eine Kontovollmacht über die Vereinskonten bzw. Sparbuch erlangen der Kassenwart und der 1. Vorsitzende.

§ 8 Anteilnahme

8.1. Jedes Mitglied verpflichtet sich, soweit das die Gesundheit, Arbeit usw. erlauben, die Spielabende zu besuchen.
§ 9 Auflösung des Vereins

9.1. Die Auflösung des Vereins bedarf des Beschlusses der Mitglieder-versammlung mit der Mehrheit von zwei Dritteln der erschienen Mitgliedern.

9.2. Die Auseinandersetzung nach Auflösung des Vereins soll unter entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches für die Liquidation eines rechtsfähigen Vereins erfolgen. 
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